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Instruktion
für die Nachtwächter zu Wangen

1. Den Nachtwächtern zu Wangen liegt die Pflicht ob vom
1. April bis 1.'Wintermonat alle Stunden von Abends

10 Uhr bis Morgens 3 Uhr und vom 1. Wintermonat bis
1. April alle Stunden von Abends 9 Uhr bis Morgens,
4 Uhr auf folgenden Plätzen zurufen.

1. Vor dem Schloss 2. Beyrm Brunnen hinten im Städtli
3. Beym Eken des Friedrich Klaus Amtsgerichtsweibeis
Haus 4. auf dem Kronenbrügli 5. auf der Mühlebrük
6. auf dem Fahrbrüggli 7. aussenher des Gerichtssäs

Andereggs Haus von da bey der Rothfarb vorbey gegen
H. Roths Haus und 8. auf dem Brüggli in der Gass: Zu
dem die letzte Stunde das ganze Jahr hindurch, des

Morgens zu leuten.

2. in der Zwischenzeit des Rufens aber, inn und äussert

dem Städtlein, in allen Strassen und Gassen herum zu

patrouillieren und dabey vorzüglich aufjede Feuers-

gefahr in der Nähe, oder Brand in der Ferne wachsam

zu seyn und solches dem Brandmeister sogleich
anzuzeigen.

3. Auf jedes Polizeywidriges oder verdächtiges Zum

Vorscheinkomendes Verhalten wohl zu achten und jenach
den Umständen, ohne Ansehn der Person - dem jeweiligen
Hr. Gemeinderats Präsident oder dessen Stellvertreter

davon Kenntniss zu geben und

4. In Fällen von naher Feuersgefahr wie zum Beyspiel Kirch¬

gemeinde Wangen und Wiedlisbach alsogleich Feuer zu rufen.

Derjenige der diese seine Pflichten nicht erfüllen würde,
soll ohne weiteres von seiner Stelle entlassen und jenach
Bewandniss der Umständen dem Richter zur Bestrafung

verleidet werden.

Diese von dem Einwohner Gemeinderath genehmigte Instruktion
soll auf zwey Doppel ausgefertigt und einem jeden Nachtwächter
eines davon zur pünktlichen Befolgung zugestellt werden.

Ns. des Gemeinderatis

den 2o. Jenner 1838. Der Präsident.

A.F.Rikli

Der Secretair

Anderegg,, (unleserlich}
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